
PSFV - Reiterpark Max Habel Süseler Baum e.V.– www.reitepark-maxhabel.de 

Gebührenordnung ab 1. Januar 2026 
Bankverbindung:  

Sparkasse Holstein, Eutin IBAN: DE35 2135 2240 0000 0080 60, BIC-/SWIFT-Code: NOLADE21HOL 

  
1. Vereinsbeiträge 
 
1.1. Aufnahmegebühr einmalig        120 € 

Eintritt nach dem 1. Oktober Aufnahmegebühr sofort, Beitrag ab dem 
nächsten Jahr. 

1.2. Mitgliederbeitrag jährlich (fällig am 01.03. jeden Jahres per Bankeinzug): 
 

 ab vollendetem 18. Lebensjahr                             115 € 
 

 bis zum vollendetem 18. Lebensjahr                       80 € 
(bzw. bis zum vollendeten  21. Lebensjahr für  
bestehende  Mitglieder) 

 
 Jugendliche bis zum vollendeten 12. Lebensjahr     50 €  

 
 Passive Mitglieder (auf Antrag)       30 € 

 
1.3.     Familien: Aufnahmegebühr wird nur für das erste Familienmitglied erhoben. 
 
1.4. Bearbeitungsgebühr bei Rückruf des Bankeinzugs    10 €  
 
 
2.  Nutzungsgebühren Reiterpark 

 Gebührenpflichtig ist der Reiter/Fahrer – nicht der Pferdebesitzer.   
 Die Zahlung der Nutzungsgebühr ist „Bringschuld“.  

 
2.1.     Persönliche Einzelmitglieder bis zu 2 Pferde,  
           die sie selbst reiten                           0 € 
 
2.2.  Für jedes weitere Pferd            15 €  
 
2.3. Nicht-Mitglieder des PSFV pro Pferd                                      25 € 
 
 
3. Nutzungsgebühren Galopp-Grasbahn 
 
3.1. Nichtmitglieder / Mitglieder des PSFV                10 € 
 
3.2.  Teilnahme an Galopp -Trainingstagen              5 €  
 
 
4.  Sondernutzung: Zusätzlich zu den o.g. Gebühren     10€/Pferd 
           (gilt für Mitglieder sowie Nicht-Mitglieder)  
 
Buchung des Reiterparkes für Lehrgänge von externen Trainern unterliegen den 
normalen Nutzungs- und Sondernutzungsgebühren. 
 


